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Briefwechsel: An die Abgeordneten der Fraktion der SPD im deutschen Bundestag



Brief an 296 Bundestagsabgeordnete der SPD

Antwort von Hubertus Heil

Antwort von Horst Schmidbauer

Antwort von Rudolf Scharping (Bundesverteidigungsminister)

Antwort von Herta Däubler-Gmelin (Bundesjustizministerin)





1) Brief an alle Abgeordneten der Fraktion der SPD im deutschen Bundestag



From: Joe Wein <joewein@pobox.com> 

To: 
Brigitte Adler , 
Gerd Andres , 
Ingrid Arndt-Brauer , 
Rainer Arnold , 
Hermann Bachmaier , 
Ernst Bahr , 
Doris Barnett , 
Dr. Hans Peter Bartels , 
Eckhardt Barthel , 
Klaus Barthel , 
Ingrid Becker-Inglau , 
Wolfgang Behrendt , 
Dr. Axel Berg , 
Hans-Werner Bertl , 
Friedhelm Julius Beucher , 
Petra Bierwirth , 
Rudolf Bindig , 
Lothar Binding , 
Kurt Bodewig , 
Klaus Brandner , 
Anni Brandt-Elsweier , 
Willi Brase , 
Dr. Eberhard Brecht , 
Rainer Brinkmann , 
Bernhard Brinkmann , 
Hans-Günter Bruckmann , 
Edelgard Bulmahn , 
Ursula Burchardt , 
Dr. Michael Bürsch , 
Hans Martin Bury , 
Hans Büttner , 
Marion Caspers-Merk , 
Wolf-Michael Catenhusen , 
Dr. Peter Wilhelm Danckert , 
Prof. Dr. Herta Däubler-Gmelin , 
Christel Deichmann , 
Karl Diller , 
Peter Dreßen , 
Detlef Dzembritzki , 
Dieter Dzewas , 
Dr. Peter Eckardt , 
Sebastian Edathy , 
Ludwig Eich , 
Marga Elser , 
Peter Enders , 
Gernot Erler , 
Petra Ernstberger , 
Annette Faße , 
Lothar Fischer , 
Gabriele Fograscher , 
Iris Follak , 
Norbert Formanski , 
Rainer Fornahl , 
Hans Forster , 
Dagmar Freitag , 
Peter Friedrich , 
Lilo Friedrich , 
Harald Friese , 
Anke Fuchs , 
Arne Fuhrmann , 
Prof. Monika Ganseforth , 
Konrad Gilges , 
Iris Gleicke , 
Günter Gloser , 
Uwe Göllner , 
Renate Gradistanac , 
Günter Graf , 
Angelika Graf , 
Dieter Grasedieck , 
Monika Griefahn , 
Kerstin Griese , 
Achim Großmann , 
Wolfgang Grotthaus , 
Karl Hermann Haack , 
Hans-Joachim Hacker , 
Klaus Hagemann , 
Manfred Hampel , 
Christel Hanewinckel , 
Alfred Hartenbach , 
Anke Hartnagel , 
Klaus Hasenfratz , 
Nina Hauer , 
Hubertus Heil , 
Reinhold Hemker , 
Frank Hempel , 
Rolf Hempelmann , 
Dr. Barbara Hendricks , 
Gustav Herzog , 
Monika Heubaum , 
Reinhold Hiller , 
Stephan Hilsberg , 
Gerd Höfer , 
Jelena Hoffmann , 
Walter Hoffmann , 
Iris Hoffmann , 
Frank Hofmann , 
Ingrid Holzhüter , 
Eike Hovermann , 
Christel Humme , 
Lothar Ibrügger , 
Barbara Imhof , 
Brunhilde Irber , 
Gabriele Iwersen , 
Renate Jäger , 
Jann-Peter Janssen , 
Ilse Janz , 
Prof. Dr. Uwe Jens , 
Volker Jung , 
Johannes Kahrs , 
Ulrich Kasparick , 
Sabine Kaspereit , 
Susanne Kastner , 
Ulrich Kelber , 
Hans-Peter Kemper , 
Klaus Kirschner , 
Marianne Klappert , 
Siegrun Klemmer , 
Hans-Ulrich Klose , 
Walter Kolbow , 
Fritz Rudolf Körper , 
Karin Kortmann , 
Anette Kramme , 
Nicolette Kressl , 
Volker Kröning , 
Angelika Krüger-Leißner , 
Horst Kubatschka , 
Ernst Küchler , 
Helga Kühn-Mengel , 
Ute Kumpf , 
Konrad Kunick , 
Dr. Uwe Küster , 
Werner Labsch , 
Christine Lambrecht , 
Brigitte Lange , 
Christian Lange , 
Detlev Larcher, von , 
Christine Lehder , 
Waltraud Lehn , 
Robert Leidinger , 
Klaus Lennartz , 
Dr. Elke Leonhard , 
Eckhart Lewering , 
Götz-Peter Lohmann , 
Christa Lörcher , 
Erika Lotz , 
Dr. Christine Lucyga , 
Dieter Maaß , 
Winfried Mante , 
Dirk Manzewski , 
Tobias Marhold , 
Lothar Mark , 
Ulrike Mascher , 
Christoph Matschie , 
Heide Mattischeck , 
Markus Meckel , 
Ulrike Mehl , 
Ulrike Merten , 
Angelika Mertens , 
Prof. Dr. Jürgen Meyer , 
Ursula Mogg , 
Christoph Moosbauer , 
Siegmar Mosdorf , 
Michael Müller , 
Jutta Müller , 
Christian Gerhard Müller , 
Franz Müntefering , 
Andrea Maria Nahles , 
Volker Neumann , 
Gerhard Neumann , 
Dr. Edith Niehuis , 
Dr. Rolf Niese , 
Dietmar Nietan , 
Günter Oesinghaus , 
Eckhard Ohl , 
Leyla Onur , 
Manfred Opel , 
Holger Ortel , 
Adi Ostertag , 
Kurt Palis , 
Albrecht Papenroth , 
Prof. Dr. Martin Pfaff , 
Georg Pfannenstein , 
Johannes Andreas Pflug , 
Prof. Dr. Eckhart Pick , 
Joachim Poß , 
Karin Rehbock-Zureich , 
Dr. Carola Reimann , 
Margot Renesse, von , 
Renate Rennebach , 
Bernd Reuter , 
Dr. Edelbert Richter , 
Reinhold Robbe , 
Gudrun Roos , 
René Röspel , 
Dr. Ernst Dieter Rossmann , 
Michael Roth , 
Birgit Sabine Roth , 
Gerhard Rübenkönig , 
Marlene Rupprecht , 
Thomas Sauer , 
Dr. Hansjörg Schäfer , 
Gudrun Schaich-Walch , 
Rudolf Scharping , 
Bernd Scheelen , 
Dr. Hermann Scheer , 
Siegfried Willy Scheffler , 
Horst Schild , 
Otto Schily , 
Dieter Schloten , 
Horst Schmidbauer , 
Ulla Schmidt , 
Silvia Schmidt , 
Dagmar Schmidt , 
Wilhelm Schmidt , 
Regina Schmidt-Zadel , 
Heinz Schmitt , 
Carsten Schneider , 
Dr. Emil Schnell , 
Walter Schöler , 
Olaf Scholz , 
Karsten Schönfeld , 
Fritz Schösser , 
Ottmar Schreiner , 
Gerhard Schröder , 
Gisela Schröter , 
Dr. Mathias Schubert , 
Richard Schuhmann , 
Brigitte Schulte , 
Reinhard Schultz , 
Volkmar Schultz , 
Ewald Schurer , 
Dr. R. Werner Schuster , 
Dietmar Schütz , 
Dr. Angelica Schwall-Düren , 
Rolf Schwanitz , 
Bodo Seidenthal , 
Erika Simm , 
Dr. Sigrid Skarpelis-Sperk , 
Dr. Cornelie Sonntag-Wolgast , 
Wieland Sorge , 
Wolfgang Spanier , 
Dr. Margrit Spielmann , 
Jörg-Otto Spiller , 
Dr. Ditmar Lothar Staffelt , 
Antje-Marie Steen , 
Ludwig Stiegler , 
Rolf Stöckel , 
Rita Streb-Hesse , 
Reinhold Strobl , 
Dr. Peter Struck , 
Joachim Stünker , 
Joachim Tappe , 
Jörg Tauss , 
Jella Teuchner , 
Dr. Gerald Thalheim , 
Wolfgang Thierse , 
Franz Thönnes , 
Uta Titze-Stecher , 
Adelheid Tröscher , 
Hans Urbaniak , 
Rüdiger Veit , 
Simone Violka , 
Ute Vogt , 
Hans Georg Wagner , 
Hedi Wegener , 
Dr. Konstanze Wegner , 
Wolfgang Weiermann , 
Reinhard Weis , 
Gunter Weißgerber , 
Matthias Weisheit , 
Prof. Gert Weisskirchen , 
Dr. Ernst Ulrich Weizsäcker, von , 
Jochen Welt , 
Dr. Rainer Wend , 
Hildegard Wester , 
Lydia Westrich , 
Inge Wettig-Danielmeier , 
Dr. Margrit Wetzel , 
Dr. Norbert Wieczorek , 
Jürgen Wieczorek , 
Helmut Wieczorek , 
Heidemarie Wieczorek-Zeul , 
Dieter Wiefelspütz , 
Heino Wiese , 
Klaus Wiesehügel , 
Brigitte Wimmer , 
Engelbert Clemens Wistuba , 
Barbara Wittig , 
Dr. Wolfgang Wodarg , 
Verena Wohlleben , 
Hanna Wolf , 
Waltraud Wolff , 
Heidi Wright , 
Uta Zapf , 
Dr. Christoph Zöpel , 
Peter Zumkley  


Sent: Freitag, 09.03.2001 

Subject: Sieben Jahre Cannabisentscheidung 




(Alle oben genannten Abgeordneten wurden einzeln angeschrieben!)




Sehr geehrte Frau ..., bzw. Sehr geehrter Herr ..., 




heute jährt sich die Cannabisentscheidung des
Bundesverfassungsgerichts zum siebten Mal. Das oberste deutsche
Gericht stellte am 09.03.1994 fest, dass das Cannabisverbot zwar
prinzipiell nicht gegen das Grundgesetz verstosse. Es entschied
aber auch, dass eine Bestrafung für den Besitz geringer Mengen
Cannabis zum Eigenverbrauch (solange damit keine Fremdgefährung
verbunden ist) verfassungswidrig wäre. Inzwischen liegen
Erkenntnisse sowohl zu den Auswirkungen von Cannabiskonsum, als
auch zu den Auswirkungen des strafrechtlichen Verbotes vor die die
Grundlage des Verbots in Frage stellen. Unsere Nachbarn in Belgien
und der Schweiz wollen deshalb Cannabis entkriminalisieren, wie
bereits die Niederlande vor 25 Jahren.



1. Die Entscheidung vom 09.03.1994:




"Die Freiheit der Person, die das Grundgesetz als "unverletzlich"
bezeichnet, ist ein so hohes Rechtsgut, daß in sie aufgrund des
Gesetzesvorbehalts des Art. 2 Abs. 2 Satz 3 GG nur aus besonders
gewichtigen Gründen eingegriffen werden darf. Unbeschadet dessen,
daß solche Eingriffe unter bestimmten Voraussetzungen auch in
Betracht kommen mögen, wenn sie den Betroffenen daran hindern
sollen, sich selbst einen größeren persönlichen Schaden zuzufügen
(...), sind sie im allgemeinen nur zulässig, wenn der Schutz
anderer oder der Allgemeinheit dies unter Berücksichtigung des
Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes erfordert. Nach diesem Grundsatz
muß ein grundrechtseinschränkendes Gesetz geeignet und
erforderlich sein, um den erstrebten Zweck zu erreichen. Ein
Gesetz ist geeignet, wenn mit seiner Hilfe der erstrebte Erfolg
gefördert werden kann; es ist erforderlich, wenn der Gesetzgeber
nicht ein anderes, gleich wirksames, aber das Grundrecht nicht
oder weniger stark einschränkendes Mittel hätte wählen können
(...)." (BVerfGE 90, 145 - Cannabis)





Laut der Entscheidung sei das Cannabisverbot geeignet, wenn davon
eine generalpräventive Wirkung ausginge. In ihrem Urteil stellten
die Richter jedoch fest, dass debattiert werde, ob ein
Cannabisverbot tatsächlich der geeignetste Weg sei. Sie
verpflichteten deshalb den Gesetzgeber, Erfahrungen aus dem
Ausland und neue Erkenntnisse zu beobachten und die deutsche
Gesetzeslage gegebenenfalls anzupassen. In den sieben Jahren seit
der Entscheidung haben sich tatsächlich neue Erkenntnisse ergeben,
die eine politischen Neubewertung des Cannabisverbots erfordern:



2. Die Auswirkungen des Cannabiskonsums



Die Cannabisexpertise von Professor Kleiber und Professor Kovar
für Gesundheitsminister Horst Seehofer bewertete den aktuellen
Erkenntnisstand zu den Risiken von Cannabis wie folgt:




"Zusammenfassend ist festzuhalten daß die pharmakologischen
Wirkungen und psychosozialen Konsequenzen des Cannabiskonsums sich
als weniger dramatisch und gefährlich erweisen, als dies
überwiegend noch angenommen wird."

 

"Was die Auswirkungen von Cannabis auf die psychische Gesundheit
anbelangt, muss aufgrund der vorliegenden Ergebnisse die Annahme,
dass der Konsum von Cannabis eine Verschlechterung der psychischen
Gesundheit nach sich zieht, zurückgewiesen werden."

 

"Bezüglich des Abhängigkeitspotenzials der Droge fassen wir
zusammen: Der Konsum von Cannabis führt keineswegs zwangsläufig zu
einer psychischen Abhängigkeit, es kann jedoch zu einer
Abhängigkeitsentswicklung kommen. Eine solche Abhängigkeit vom
Cannabistyp kann jedoch nicht primär aus den pharmakologischen
Wirkungen der Droge, sondern vielmehr aus vorab bestehenden
psychischen Stimmungen und Problemen erklärt werden. Die
Abhängigkeit von Cannabis sollte als Symptom solcher Probleme
gesehen werden."

 

"Ein wichtiges Argument in der Diskussion um Cannabis ist seine
mögliche "Schrittmacherfunktion" für den Einstieg in den Konsum
von illegalen Drogen bzw. den Umstieg auf härtere Substanzen.
Diese These muss nach Analyse der vorliegenden Studien
zurückgewiesen werden."

 

"Die These, Cannabis führe mit einer gewissen Regelmässigkeit zu
einem amotivationalen Syndrom, kann nicht belegt werden."

 





Damit sind die wesentlichsten ursprünglich für das Verbot
genannten Gründe heute entfallen.


3. Die Auswirkungen des Cannabisverbots



Allein von 1993 bis 1999 hat sich die Anzahl der
Ermittlungsverfahren, in denen es nur um Cannabis ging,
verdoppelt. Im Jahre 1999 zählte das BKA 85.668
Ermittlungsverfahren wegen Besitzes oder Anbaus zum persönlichen
Konsum. Das heisst, Kriminalisierung ist für 2,4 Millionen
aktuelle Konsumenten von Cannabis eine über 30mal häufigere
Konsequenz als etwa ein Besuch bei einer Drogenberatung (2623
Fälle) und eine über 700mal häufigere Konsquenz als eine
stationäre Therapie (117 Fälle). Hier schafft das Verbot weit mehr
Probleme als es verhütet.



Inzwischen wird auch die generalpräventive Wirkung des Verbots
offiziell in Frage gestellt:



3.1. Der Bericht der Kommission für soziale Sicherheit und
Gesundheit



Diese Kommission des Schweizer Parlaments stellte am 30.04.1999
fest:




"Die verbreitete Vermutung einer ins Gewicht fallenden
generalpräventiven Wirkung der Konsumstrafbarkeit kann nicht
nachgewiesen werden und scheint auch wenig plausibel. (...)
Sämtliche empirischen Untersuchungen und statistischen Daten ...
deuten dementsprechend mit steter Regelmässigkeit darauf hin, dass
zwischen der Verbreitung/Häufigkeit des Drogenkonsums und der
strafrechtlichen Verfolgungs- und Sanktionierungspraxis kein
signifikanter Zusammenhang besteht."





3.2. Die Prävalenzstudien des IFT und von CEDRO



Diese repräsentativen Studien zeigen dass die Entkriminalisierung
von Cannabis in den Niederlanden nach 25 Jahren im Vergleich zu
Deutschland nicht zu einer signifikant höheren Verbreitung des
regelmässigen Konsums geführt hat: Im Jahre 1997 waren 2,5 Prozent
der niederländischen Bevölkerung ab 15 Jahren regelmässige
Cannabiskonsumenten, aber 3,0 Prozent der westdeutschen
Bevölkerung zwischen 18 und 59 Jahren.



3.3. Die Studie der  Schweizerischen Fachstelle für Alkohol- und
andere Drogenprobleme



Diese Studie des Schweizer Suchtverbands SFA vom 15.02.2001 fand
dass in Kantonen mit repressiver Cannabispolitik (Westschweiz) der
Konsum nicht seltener sondern, im Gegenteil, noch weiter
verbreitet ist als in eher toleranten Kantonen (Ostschweiz).




4. Reformen



Belgien und die Schweiz haben inzwischen beschlossen, den Besitz,
Erwerb und Anbau von Cannabis für den privaten Konsum von
Erwachsenen nicht länger zu verfolgen.



Es ist Zeit, die trotz Verfassungsgerichtsentscheidung andauernde
Kriminalisierung von Cannabiskonsumenten, insbesondere im Süden
und Osten Deutschlands, zu beenden sowie die derzeitige
diskriminierende Führerscheinregelung zurückzunehmen. Die SPD kann
dabei an ihren Entkriminalisierungsentwurf (Drucksache 13/6534 vom
11.12.1996) anknüpfen.



4.1. Beim Führerscheinrecht müssen Grenzwerte für Bluttests
erarbeitet werden, die den Unterschied zwischen akutem
Drogeneinfluss und Tage zurückliegenden Konsum berücksichtigen.
Damit wird einerseits den Ansprüchen der Verkehrssicherheit
Rechnung getragen, andererseits jedoch werden Ungerechtigkeiten
vermieden.



4.2. Der Erwerb, Besitz und Anbau geringer Mengen von Cannabis zum
Eigenkonsum sollte für Erwachsene straffrei gestellt werden, wie
von der SPD bereits 1996 gefordert. Das würde die Polizei und
Justiz von etwa 85'000 Strafverfahren pro Jahr entlasten und ihre
Effizienz bei der Bekämpfung anderer Straftaten verbessern.



4.3. Auch Belgien und die Schweiz wollen den Eigenanbau geringer
Mengen zulassen. Ein praktikables Modell zum straffreien
Eigenanbau könnte die Nachfrage auf dem kriminellen Schwarzmarkt
untergraben und eine bessere Märktetrennung erreichen. Beim
Eigenanbau ist eine andere Grenzmenge sinnvoll als im SPD-Entwurf
von 1996 vorgesehen.



Entsprechend 
Artikel 28 Abs. 2 des Einheitsübereinkommens von 1961
fällt Cannabis für gartenbauliche Zwecke nicht unter die
Beschränkungen des Suchtstoffabkommens. Diesem Absatz wird im
deutschen Betäubungsmittelgesetz bisher nicht Rechnung getragen.
Der Gesetzgeber sollte den Anbau und Besitz einer flächenmässig,
anzahlmässig oder gewichtsmässig begrenzten Menge von
Cannabispflanzen durch Erwachsene aus dem BtMG ausnehmen, sofern
keine Ausfuhr, kein Handel und keine Abgabe an Minderjährige
erfolgt.



4.4. Die Bundesregierung sollte nach Möglichkeit ein staatlich
kontrolliertes Cannabisabgabesystem für Erwachsene einrichten, mit
dem Ziel, eine Märktetrennung, Alterskontrollen und staatliche
Einnahmen analog zur Bier-, Branntwein- und Tabaksteuer zu
ermöglichen (Cannabismonopol). Dieses System würde Kriminelle
einer Einnahmequelle berauben und die Polizei weiter für andere
Aufgaben entlasten. Die Einnahmen aus dem Cannabisvertrieb sollten
vor allem zur verbesserten Drogenprävention und für
Jugendprogramme verwendet werden.



Diese Reformen sollten sorgfältig angegangen werden. Wir brauchen
zuallererst eine öffentliche Diskussion über dieses Thema. Eine
Bereitschaft zu Reformen existiert in einem breiten politisches
Spektrum. In der Schweiz sind inzwischen selbst die
Christdemokraten für eine Entkriminalisierung. Ein solcher neuer
Konsens kann längerfristig auch in Deutschland erreicht werden.



Ich würde mich freuen von Ihnen zu hören, wie Sie angesichts der
genannten Studien zu einer Entkriminalisierung der
Cannabiskonsumenten nach niederländischem, belgischem oder
Schweizer Vorbild in den nächsten Jahren stehen.



Mit freundlichen Grüssen



Joe Wein



joewein@pobox.com



http://www.cannabislegal.de



[Anschrift]



 

 









Von: Hubertus Heil 

Datum: Freitag, 9. März 2001 18:04 

An: Joe Wein 

Betreff: Re: Sieben Jahre Cannabisentscheidung



sehr geehrter herr Wein,

herr Heil ist nicht mehr berichterstatter für drogenpolitik der
SPD-bundestagsfraktion. ich habe ihr schreiben an herrn Dr. Hansjörg
Schäfer weitergeleitet, der herrn Heil in dieser funktion abgelöst hat.



mit freundlichem gruß 

i.a. Jürgen Neumeyer 


  

  











Von: Horst Schmidbauer  

Datum: Dienstag, 13. März 2001 06:15 

An: Joe Wein 

Betreff: 7 Jahre Cannabisentscheidung



Sehr geehrter Herr Wein,



im Namen von Herrn Schmidbauer danke ich Ihnen für Ihr Schreiben. Ich
habe es zur Beantwortung an seinen Kollegen, Herrn MdB Hans-Jörg Schäfer
weitergegeben. Herr Schäfer ist federführend für das Thema in der
Arbeitsgruppe Gesundheit der SPD-Bundestagsfraktion.



Mit freundlichen Grüßen



i.A. Birgit Metzler, wiss. Mitarbeiterin











Büro 

Rudolf Scharping 

Mitglied des Deutschen Bundestages 

Bundesminister der Verteidigung 




2. April 2001



Cannabisverbot


Sehr geehrter Herr Wein,



im Namen von Rudolf Scharping, der mich gebeten hat, Ihnen zu
antworten, danke ich Ihnen für Ihre E-Mail vom 09. März 2001.



Eine Stellungnahme zur Entkriminalisierung des Cannabiskonsums
nach dem Vorbild der Niederlande, Belgiens oder der Schweiz kann
Herr Scharping zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht abgeben. Die
allgemeine Frage zum Umgang mit dem Konsum von Cannabis war nicht
Gegenstand der Koalitionsvereinbarung. Solange der
Meinungsbildungsprozess in unserer Partei und Fraktion zur
Fragestellung nicht abgeschlossen ist, kann das Thema in dieser
Legislaturperiode nicht abschließend behandelt werden.



Ich habe jedoch Ihr Schreiben auf Wunsch von Herrn Scharping an
die zuständige Arbeitsgruppe unserer Fraktion weitergeleitet,
damit Ihre Anmerkungen und Anregungen in den
Meinungsbildungsprozess eingehen können.



Mit der Bitte um Verständnis verbleibe ich





mit freundlichen Grüßen



i.A. Satiye Sarigöz











Bundesministerium der Justiz



Geschäftszeichen: 4630/11- 9 - 8 II - 63 -

(bei Antwort bitte angeben)




Bonn, den 11. April 2001




Postanschrift: 

Bundesministerium der Justiz, Postfach 20 03 65,

53133 Bonn

  

Haus- und Lieferanschrift:

Heinemannstraße 6, 53175 Bonn 

Telefon:       0 18 88 5 82 - 0 

                         (02 28) 58 - 0 

bei Durchwahl: 0 18 88 5 82 -  4425 

                         (02 28) 58 - 4425 

Telefax:       0 18 88 5 82 - 45 25 

                         (02 28) 58 - 45 25 





Herrn 

Joe Wein 




joewein@pobox.com 

  

  



Betr.:   Entkriminalisierung der Cannabiskonsumenten
  

  






Sehr geehrter Herr Wein,
  

  





die Bundesministerin der Justiz, Frau Prof. Dr. Herta Däubler-Gmelin hat mich beauftragt, Ihnen für Ihr Schreiben vom 9. März 2001 zu danken und Ihnen zu antworten.
  




Für den von Ihnen genannten Themenbereich ist innerhalb der Bundesregierung das Bundesministerium für Gesundheit federführend.
  




Ich habe deshalb - Ihr Einverständnis voraussetzend - Ihr Schreiben dorthin weitergeleitet.
  

  





Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

gez. 

Dr. Boeter 







Hier geht es zu unserer 
Briefseite, hier zur SPD-Bundestagsfraktion.


Hier geht es zu unserer Linkseite zur Parteipolitik, mit Thesenpapieren der Parteien und unseren Erwiderungen darauf, Links zu parteipolitischen Onlineforen sowie zu den Listen der Abgeordneten der Fraktionen im Bundestag.








